
Gemeinde Wielenbach 
Wielenbach ● Haunshofen ● Wilzhofen ● Siedlung Hardt ● Bauerbach 
 
STANDEAMT WIELENBACH 
 
Formular zurück an: 

Bankverbindung: 
VR-Bank Werdenfels eG  
IBAN DE20 7039 0000 0005 1006 40 
 

Sparkasse Oberland 
IBAN DE91 7035 1030 0000 0013 21 
 

Steuernummer: 119/114/20920 

Offener Parteiverkehr: 
Di. und Do. 08:00 bis 12:00 Uhr 
Do. zusätzlich 14:00 bis 16:00 Uhr 
 
Ohne Warteschlange: 
Nutzen Sie außerhalb des offenen 
Parteiverkehrs einfach unsere  
Terminvereinbarung online. 

Telefax:  
0881 / 93 44 199 
 
E-Mail: 
info@wielenbach.bayern.de 
 
Internet: 
www.wielenbach.de 

 

 
Standesamt Wielenbach 
Peter-Kaufinger-Straße 11 
82407 Wielenbach 

Ihr Zeichen:  

Ihr Schreiben vom:  

Unser Zeichen: 11.1- 

Sachbearbeitung: Frau Lengenleicher 

Telefon: 0881 93 44 141 

E-Mail: standesamt@wielenbach.bayern.de 

  

  

 
Schriftliche Anmeldung einer Erklärung zur Änderung des Geschlechtseintrags und der 
Vornamen einer volljährigen geschäftsfähigen Person 
(§ 4 Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG)) 
 

Nachname: Vorname/n: 

Geburtsname: Familienstand: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Straße und Hausnummer: 

PLZ und Ort: Staatsangehörigkeit/en: 

Telefonnummer: E-Mail: 

 
Meine Geschlechtsidentität weicht von dem Geschlechtseintrag im Personenstandsregister ab. Ich bin darüber 
informiert, dass ich gegenüber dem Standesamt eine Erklärung abgeben kann, die Angabe zu meinem Geschlecht in 
einem deutschen Personenstandseintrag zu ändern, indem sie durch eine andere in den Registern zugelassene 
Angabe (männlich, weiblich, divers) ersetzt oder auf die Angabe einer Geschlechtsbezeichnung verzichtet wird. Mir 
ist bekannt, dass ich mit der Erklärung neue Vornamen zu bestimmen habe, die dem gewählten Geschlecht 
entsprechen und die ich künftig führen will. Mit dieser Erklärung habe ich auch zu versichern, dass der von mir 
gewählte Geschlechtseintrag und die Vornamen meiner Geschlechtsidentität am besten entsprechen und mir die 
Tragweite der durch die Erklärung bewirkten Folgen bewusst ist. Mir ist auch bekannt, dass ich die genannte Erklärung 
und die Versicherung erst drei Monate nach dieser Anmeldung beim Standesamt abgeben kann. Diese Zeit kann 
ich dafür nutzen, mir den von mir beabsichtigten Schritt zu überlegen und mir die Bedeutung der Änderungserklärung 
zu verdeutlichen. Nach der Anmeldung habe ich sechs Monate Zeit, um die Erklärung abzugeben; entscheide ich 
mich dagegen, wird die Anmeldung gegenstandslos. 
 
Hiermit melde ich die Abgabe einer Erklärung zur Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen an. 
Falls ich mich während der Überlegungszeit nicht anders entscheide, beabsichtige ich folgende Änderungen: 
 

Geschlecht bisher Geschlecht neu: 

Vorname/n bisher: Vorname/n neu: 

 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
 

 


